
Partnerschaftsvertrag     
 
zwischen 
 
Mönneke Mineralöle GmbH & Co. KG  Hilsstraße 51c  3 1073 Delligsen  Tel. 05187-3004-0   
Fax 05187-3004-19 
- nachstehend GM genannt – 
 
und 
 
Frau / Herrn / Firma                 
- nachstehend Partner genannt -  
(bitte in Druckschrift)             
 
               
 
Tel.-Nr.   Geb.-Datum     Personalausw.-Nr.      
 
Ich / Wir benötigen folgende TAS Tankkarten:  mit  ohne Kilometerabfrage (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
TAS Karten-Nr.:  für Autokennziffer:  Fahrer-Nr.:  Code-Nr.: 
wird von GM    wird von Partner  wird von GM  wird von GM 
ausgefüllt   ausgefüllt   ausgefüllt  ausgefüllt (4-stellig) 
 
1.                                           
2.                                    
3.                                    
 
1.0 Partner versichert, dass alle von ihm gemachten Angaben in diesem Vertrag der Wahrheit entsprechen. 
2.0 Partner erteilt hiermit ausdrücklich der Firma Mönneke Mineralöle GmbH & Co. KG, Delligsen, die Ermächtigung zur 

Einholung von Bankauskünften bei der unten genannten Bank, im Rahmen des von ihm gewünschten Kreditrahmens 
in Höhe von ................ Euro, während der Dauer des Vertrages. 
a) Erforderliche Zusatzvereinbarungen (z. B. Hinterlegung Bankbürgschaft, Sicherheitsleistung, Kaution) werden bei 

Bedarf zusätzlich vereinbart. 
b) GM holt Auskünfte über Partner von Schufa ein. 
c) Partner tritt seine Lohn-/Gehaltsansprüche, soweit sie der Pfändung unterliegen, in einer gesonderten 

Vereinbarung ab. 
2.1 Partner ermächtigt GM, alle Rechnungen mittels Lastschrift von seinem Bankkonto zum Abrechnungstag einzuziehen. 
 
2.2  Bankverbindung             
 
 Bankleitzahl      Kto-Nr.         
 
 Arbeitgeber / bei Selbstständigen Gewerbe / Branche          
 (Wohnsitzwechsel, Arbeitsplatzwechsel sind bekanntzugeben) 
2.3 Die Tankabrechnung erfolgt zum 30. eines jeden Abrechnungszeitraumes. 
2.4 Wenn Partner Rechnungsstellung wünscht: mtl. 2,50 Euro Kontoführungsgebühr. 

Rechnungsstellung:  □  ja  □  nein 
2.5 Der monatliche Kraftstoffbedarf beträgt ca. ............. Liter. 
3.0 Partner bestätigt durch seine Unterschrift die Kenntnisnahme und Anerkennung dieses Partnerschaftsvertrages und  

der umseitigen Partnerschaftsbedingungen. 
4.0  GM sichert eine vertrauliche Behandlung der von Partner hier gemachten Angaben zu. 
 
 Vertrag ist vollständig auszufüllen! 
 Umseitige Vertragsbedingungen gelesen. 
 
 
 
               
Ort, Datum   Unterschrift Partner   Kaution in Höhe von 25 Euro erhalten 
 
 
       
Vertrag entgegengenommen Tankstelle / Mitarbeiter 



Partnerschaftsbedingungen / AGB 
 
 

§ 1 
 

Gm nimmt den Antrag des Partners auf Vertragsabschluss durch Übergabe der TAS-Karte(n) an. GM bleibt Eigentümer der 
TAS-Karte(n).Die TAS-Karte ist vom Partner sorgfältig aufzubewahren und zu verwenden. Ein Verlust ist GM unverzüglich zu 

melden. Die geheime Kennziffer darf keinem Nichtberechtigten bekannt gegeben werden, sie darf nicht auf der TAS-Karte 
notiert und nicht zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Für unsachgemäße Handhabung haftet der Partner. Der Partner hat 

alle späteren Änderungen der hier gemachten Angaben GM unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 2 
 

Unter Verwendung der TAS-Karte kann Partner bargeldlos Kraftstoffe an jeder mit TAS-Zapfstellen ausgerüsteten GM-
Tankstelle durch Selbstbedienung beziehen. Dabei ist die Bedienungsanleitung genau zu beachten. GM ist nicht verpflichtet, 

die TAS-Zapfstellen stets und insbesondere außerhalb der üblichen Geschäftszeiten betriebsbereit zu halten. Partner hält sich 
an das Rauchverbot auf dem Betriebsgrundstück. 

 
§ 3 

 
Partner steht GM für alle durch Verwendung der TAS-Karte und eventuell erteilter Zusatz-TAS-Karten begründeten 

Forderungen ein und haftet für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung der Partnerschaftsbedingungen entstehen. Partner 
erkennt den Protokollausdruck als Beweismittel für die ordnungsgemäße Grundlage für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Rechnungslegung an. 
 

§ 4 
 

Für die Kontoeröffnung, TAS-Karten-Erstellung zahlt Partner an GM eine Kaution in Höhe von mindestens 25,00 Euro im 
Voraus als Sicherheitsleistung. Für jede Zusatz-TAS-Karte oder Ersatz-TAS-Karte zahlt Partner 6,50 Euro. Der jeweilig gezahlte 

Kautionsbetrag wird nicht verzinst. GM zieht (s. Punkt 2.1) mindestens einmal monatlich den Kaufpreis für den unter 
Verwendung der TAS-Karte bezogenen Kraftstoffe und sonstige Waren zum angegebenen Abrechnungstag (s. 2.3) mittels 

Lastschrift ein. Maßgeblich sind jeweils die an den TAS-Stationen eingestellten Preise. Partner hat dann stets für ausreichende 
Deckung auf dem von ihm angegebene Bankkonto (s. 2.2) zu sorgen. Bei Zahlungsverzug werden dem Partner Zinsen mit 8% 

über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, 5,00 Euro für jede Mahnung, sowie die Kosten der Rücklastschrift in 
Rechnung gestellt. Die Geltungsmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. 

 
§ 5 

 
GM ist berechtigt, die personenbezogenen Daten an seinen Kreditversicherer weiterzuleiten. Das Vertragsverhältnis kann vom 
Partner und von GM jederzeit schriftlich ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Erfolgt die Kündigung durch den Partner, 

erhält dieser nach Abrechnung seines TAS-Kontos den Kautionsbetrag zurück, soweit keine weitergehenden Ansprüche von 
GM bestehen; kündigt GM das Vertragsverhältnis aus Gründen, die vom Partner zu vertreten sind, wie Nichteinlösung im 

Lastschriftverfahren, so erlischt der Anspruch vom Partner auf Rückzahlung der einmalig gezahlten Kaution. Bei 
Vertragsbeendigung ist unabhängig von den vorstehenden Ausführungen die TAS-Karte unverzüglich an GM zurückzugeben. 

 
§ 6 

 
Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Sind einzelne 

Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. 
 

§ 7 
 

Der Gerichtsstand Holzminden gilt als vereinbart. 
 

§ 8 
 

GM behält sich eine Änderung der Vertragsbedingungen vor. 
 

§ 9 
 

Sollten Teile der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 

 
 

Stand 02.2003 
 


